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Als Betreiber von Lüftungs- und Klimaanlagen sind Sie dafür  

verantwortlich, eine gesundheitlich verträgliche Raumluft zu schaffen.

WAS KÖ N N E N S I E  T U N?

In der Arbeitsstättenverordnung wird gefordert, dass eine 
gesundheitlich verträgliche Raumluft geschaffen wird. Um 
sicher zu gehen, dass Ihre Lüftungs- und Klimaanlagen eine 
solche Raumluft liefern, ist es erforderlich, eine Hygienein-
spektion nach VDI Richtlinie 6022 durchführen zu lassen. 
Bei einem positiven Ergebnis wird Ihnen dokumentiert, 
dass die inspizierten Anlagen den rechtlichen Mindestan-
forderungen entsprechen und für die Gebäudenutzer kein 
hygienisches Risiko darstellen.

Hygieneinspektion an Lüftungs-  
und Klimaanlagen nach VDI 6022.

Raumlufttechnische (RLT-) Anlagen sind wesentlich daran 
beteiligt, eine hygienisch einwandfreie Qualität der Zuluft 
sowie ein günstiges Raumklima sicherzustellen. Bei nicht 
hygienegerecht geplanten, ausgeführten und betriebenen 
RLT-Anlagen kann eine erhöhte mikrobiologische und 
chemische Belastung in der Raumluft mit einer negativen 
Einwirkung auf die Gesundheit der Gebäudenutzer vor-
liegen. Diese hygienischen Probleme lassen sich durch 
Hygieneinspektionen nach VDI-Richtlinie 6022 identifizieren 
und durch geeignete Gegenmaßnahmen vermeiden.



TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln
Tel 0800 806 9000 1300
industrie@de.tuv.com
www.tuv.com
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W I E KÖ N N E N W I R H E LF E N?

Die geschulten Sachverständigen von TÜV Rheinland über-
prüfen unter hygienischen Gesichtspunkten die Konzeption 
sowie die Komponenten ihrer Lüftungs- und Klimaanlagen.
Die Überprüfung kann folgende Stufen umfassen:

 · Die Hygiene-Erstinspektion ist bei neu errichteten Anla-
gen bzw. als Erstprüfung bei Bestandsanlagen erforder-
lich und zeigt auf, inwieweit die Hygieneanforderungen 
der VDI-Richtlinie 6022 bei den geprüften Anlagen 
umgesetzt wurden.

 · Die zeitlich wiederkehrenden Hygieneinspektionen de-
cken durch eine erweiterte Sichtprüfung sowie durch mi-
krobiologische Untersuchungen etwaige Hygienemängel 
auf und geben Hilfestellungen hinsichtlich der Behebung. 
Anmerkung: Solche Hygieneinspektionen sind bei 
Lüftungs- und Klimaanlagen ohne Befeuchtung und ohne 
erdverlegte Komponenten im Abstand von 3 Jahren, bei 
Anlagen mit Befeuchtung oder erdverlegten Komponen-
ten im Abstand von 2 Jahren durchzuführen.

 · Unterjährige Hygienekontrollen helfen, Hygienemängel – 
soweit möglich – frühzeitig zu erkennen, zu beheben und 
die Ursachen zu identifizieren und zu beseitigen, bevor 
weitergehende Beeinträchtigungen entstehen.

 · Die Sicherheitsanalyse zum Stand der Technik dient zur 
Ermittlung der Risikopotentiale sowohl für den Nutzer als 
auch für den Betreiber der Anlage.

 · Hygiene-Erstinspektion an Lüftungs- und Klima-
anlagen nach VDI 6022

 · (Wiederholungs-)Hygieneinspektion an Lüftungs- 
und Klimaanlagen nach VDI 6022

 · Unterjährige Hygienekontrollen

 · Sicherheitsanalyse zum Stand der Technik zur 
Ermittlung von Risikopotentialen

 · Hilfestellungen bei der Behebung von Hygiene-
mängeln

 · Beratung zur Hygiene von Lüftungs- und Klima-
anlagen

U N S E R D I E N S T L E I S T U N GSA N G E BOT

Sind Sie verantwortlicher Betreiber von Lüftungs- und  
Klimaanlagen und wollen mehr über den Hygienezustand 
Ihrer Anlagen erfahren? Dann rufen Sie uns an, senden  
Sie uns eine E-Mail oder besuchen Sie uns unter 
www.tuv.com/lueftungs-klimaanlagen.

Gerne erarbeiten wir Ihnen ein entsprechendes Angebot.


